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Der Verwaltungsrat des
Zweckverbandes Wasser-
werke Westerzgebirge
(ZWW) genehmigte in
seiner jüngsten Sitzung
am 01.04.2009 für 7 Bau-
maßnahmen eine Ge-
samtauftragssumme von
2.412,3 Te. Damit setzt der
ZWW, so der Verbands-
vorsitzende des ZWW, Jo-
achim Rudler, ein weite-
res deutliches Zeichen für
die hiesige Bauindustrie.

Einer der größten verge-
benen Bauvorhaben ist
mit 583.313,33 e der Bau
der Schmutzwasserlei-
tung und Trinkwasserlei-
tung in der Hauptstraße
im Tannenbachgebiet in
Schönheide. Gebaut wird,

so der Geschäftsführer
des ZWW, Dr. Frank Kip-
pig, ein 1.155 m langer
Schmutzwasserkanal der
Nenngröße DN 200 bis
250 von Hauptstraße Nr.
162 bis Nr. 175, Haupt-
straße Nr. 181 bis Auerba-
cher Straße Nr. 1, Auerba-
cher Str. Nr. 1 bis Nr. 11
sowie auf der Anger-
straße von Kreuzung
Hauptstraße bis Anger-
straße Nr. 40. Nach Fertig-
stellung des Schmutz-
wassersammlers gelangt
das Abwasser über das
bestehende Abwassersys-
tem im Freigefälle zum
V e r b i n d u n g s s t o l l e n
Schönheiderhammer und
über diesen zur Zentral-

kläranlage Wolfsgrün.
Insgesamt können mit
diesem neuen System 48
Abwasserhausanschlüsse
um- oder neu aufgebun-
den werden. Neben dem
Abwassersammler wird
auf der Auerbacher
Straße und auf Teilen der
Hauptstraße in einer
Länge von 300 m auch
eine komplett neue Trink-
wasserleitung verlegt.
Baubeginn der Maß-
nahme soll witterungsbe-
dingt der 20.04.2009
sein, als Bauende fixiert
der ZWW den 18.10.2009.
Gefördert wird die Ab-
wassermaßnahme, so
Kippig, vom Freistaat
Sachsen mit 70 %.

Bagger rollen bald in 
einigen Gebieten an
Verwaltungsrat des ZWW genehmigt
Auftragssummen über 2,4 Mio. e

Die Förderrichtlinie Siedlungs-
wasserwirtschaft vom 02.03.
2007 (kurz: RL SWW/2007)
wurde novelliert und durch die
RL SWW/2009 ersetzt. Ziel die-
ser Richtlinie ist es weiterhin,
die Eigentümer bei der Realisie-
rung des Neubaus oder der Er-
tüchtigung ihrer bestehenden
Kleinkläranlage zu einer Voll-
biologie (Pflicht bis spätestens
31.12.2015) zu unterstützen.

Neu ist vor allem, dass die
Hauseigentümer, die sich zu-
sammenschließen und eine
Kleinkläranlage errichten, eine
höhere Zuwendung erhalten.
So setzt sich die Förderhöhe
nunmehr aus mehreren Bau-

steinen zusammen. Zunächst
erhält man pro Neubau einer
vollbiologischen Kleinkläran-
lage bis vier Einwohnerwerte
1.500 Euro (bei Ertüchtigung
1.000 Euro). 

Ist die Vollbiologie für mehr
als 4 Einwohnerwerte dimen-
sioniert, erhält der Eigentümer
pro weiteren Einwohnerwert
150 Euro zusätzlich. Und wer-
den weitere Grundstücke ange-
schlossen, gibt es je Grundstück
weitere 200 Euro hinzu. Dabei
gelten für alle seit 2006 gestell-
ten Anträge bereits die neuen
Konditionen.

Neu ist allerdings auch, dass
der Neubau oder die Ertüchti-

gung von Kleinkläranlagen, die
sich auf einem Garten-, Freizeit-
oder Erholungsgrundstück be-
finden, nicht gefördert wer-
den. Achtung! Halten Sie vor
Baubeginn Rücksprache mit
den Wasserwerken Westerzge-
birge, um abzuklären, dass 1.
das Abwasserbeseitigungskon-
zept vorsieht, ihr Grundstück
bis 31.12.2015 nicht an das zen-
trale Abwassernetz anzubinden
und 2. die Freigabe des för-
derunschädlichen Vorhabens-
beginns für betreffendes
Grundstück seitens der Sächsi-
schen Aufbaubank erfolgt ist.
Beides sind zwingende Voraus-
setzungen für die Zuwendung.

Kleinkläranlagen 
werden nach der RL SWW/2009 stärker
gefördert

Die Entsorgung von Fäkal- und
Klärschlamm aus Kleinkläran-
lagen (KKA) und Abwasser aus
abflusslosen Gruben erfolgt im
ZWW auf der Grundlage des Be-
stellsystems und nach Touren-
plänen. 

Für die nach Meisterbereichen
aufgeteilten Entsorgungsge-
biete sind für den Zeitraum
01.01.2009 bis 31.12.2010 die
Entsorgungsfirmen Landkreis-
entsorgung Schwarzenberg

und SSD Entsorgung & Rohrrei-
nigung Crimmitschau zustän-
dig.

Zur kontinuierlichen Beschi-
ckung der Kläranlagen des
ZWW wurden erstmalig in die-
sem Jahr Tourenpläne festge-
legt. Wartezeiten lassen sich
dadurch verringern und in den
Wintermonaten schlecht zu-
gängliche Standorte können  im
Sommerhalbjahr optimaler
entsorgt werden. Für abfluss-

lose Gruben mit kürzeren Ent-
sorgungsrhythmen gilt darüber
hinaus die Bedarfsbestellung
weiter. 

Der Kleinkläranlagenbetrei-
ber/Besitzer einer abflusslo-
sen Grube kann ab sofort zwi-
schen den angegebenen Ent-
sorgungszyklen im 1. oder 2.
Halbjahr wählen. Hierzu wird
neu in den angegebenen Mona-
ten mindestens 14 Tage vor Auf-
tragsrealisierung die erforderli-

che Schlamm- oder Abwasser-
menge schriftlich beim ZWW
bestellt. Zur Bestellung selbst
können die überall beim ZWW
oder in vielen Kommunen er-
hältlichen Bestellkarten für Fä-
kal- und Klärschlämme verwen-
det werden.

Havariefälle außerhalb der re-
gulären Arbeitszeit, an Woche-
nenden und an Feiertagen wer-
den über Bereitschaftsdienste
gesichert.

Tourenpläne zur Entsorgung von Fäkal- und Klärschlamm
aus Kleinkläranlagen (KKA) und Abwasser aus abflusslosen
Gruben

Stellenausschreibung
Im Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, Bereich Abwas-
ser ist zum nächst möglichen Termin die Stelle 

Sachbearbeiter/in Wasserrecht
in Teilzeit mit 0,75 VbE (30,00 Stunden/Woche) zu besetzen.
Das Aufgabengebiet der künftigen Stelleninhaberin bzw. des künf-
tigen Stelleninhabers umfasst insbesondere Tätigkeiten in Bezug
auf Abwasserabgabe, Indirekteinleiter und wasserrechtliche Ab-
nahmen. 
Schwerpunkte sind:
• Erfassen von Überwachungsprotokollen
• Erstellen von Erklärungen für Kläranlagen, Kanaleinleitungen,

Kleineinleiter und Niederschlagswasserabgabe und Erstellen
von Jahresberichten

• Erarbeiten von Verrechnungsanträgen
• Führen eines Indirekteinleiterkatasters
• Erarbeitung von Verträgen mit industriellen Indirekteinleitern
• Zuarbeiten im Wasserrechts- und Genehmigungsverfahren
• Koordinieren von Terminen in Zusammenarbeit mit der Baulei-

tung, Zusammenstellen von Unterlagen und Terminüberwa-
chung für wasserrechtliche Abnahmeverfahren

• Führen von Schriftverkehr und allgemeine Verwaltungsarbeiten
Vorausgesetzt werden die Fähigkeit, Sachverhalte im sicheren
Schreibstil zu formulieren, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
mit anderen Mitarbeitern, eine gewissenhafte Arbeitsweise, ein
sicheres, freundliches Auftreten sowie Verhandlungsgeschick mit
Behörden und Führerschein Klasse B.
Sie sollten sich bewerben, wenn sie eine Fachhochschul- oder
Technikerausbildung in der Fachrichtung Wasser/Abwasser oder
Umweltschutz und Kenntnisse im Verwaltungsrecht besitzen. Der
Nachweis der Fachkunde für die Tätigkeit als Gewässerschutzbe-
auftragte/r ist nicht Bedingung, sollte jedoch durch Qualifizie-
rung angestrebt werden.
Die Bezahlung erfolgt nach Firmentarifvertrag.
Die Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis
zum 17.04.2009 an den Zweckverband Wasserwerke Westerzge-
birge, Personalwesen, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg. 

Entsorgungsgebiet Meisterbereich Schwarzenberg
Entsorgungsunternehmen: Landkreisentsorgung Schwarzenberg


